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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 12.11.2018

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:

VO/2018/716
öffentlich
12.11.2018
Fiedler, Nina

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 1 Zentrale Dienste Bearbeiter/in: Fiedler, Nina

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Mitglied des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der 
Trägerversammlung der Anstalt öffentlichen rechts "IT-Verbund 
Schleswig-Holstein"
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Hauptausschuss  
Öffentlich Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde  

Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag der Entsendung von Frau Nina Fiedler 
in die Trägerversammlung des voraussichtlich zum 01.01.2019 durch ein Gesetz des 
Landtages errichteten IT-Verbundes Schleswig-Holstein zuzustimmen.

Der Kreistag stimmt der Entsendung von Frau Nina Fiedler in die 
Trägerversammlung des voraussichtlich zum 01.01.2019 durch ein Gesetz des 
Landtages errichteten IT-Verbundes Schleswig-Holstein zu. 

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt: 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände hält die derzeitigen 
organisatorischen Strukturen für kommunalübergreifende IT und E-Government nur 
bedingt geeignet, um die zukünftigen Herausforderungen der Digitalisierung 
anzugehen. Die Einheiten, die in kommunaler Steuerung und Trägerschaft sind und 
die im kommunalen Umfeld die Themen E-Government und IT übergreifend 
verantworten (Einheitlicher Ansprechpartner AöR (EASH), IT-Verbund Schleswig-
Holstein AöR (ITVSH), Kommunales Forum für Informationstechnik e. V. (KomFIT)) 
sollen gestärkt und neu aufgestellt werden.
Am 01.01.2019 sollen daher KomFIT, EASH und ITVSH zu einem gemeinsamen 
Kompetenzzentrum für die digitale Transformation zusammenwachsen. 
Der ITVSHneu wird als Anstalt öffentlichen Rechts durch ein Einrichtungsgesetz des 
Landes voraussichtlich zum 01.01.2019 gegründet. Ein diesbezüglicher 
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Gesetzentwurf soll noch dieses Jahr in den Landtag eingebracht und beschlossen 
werden.
Der ITVSHneu wird eine Trägerversammlung mit Organstatus enthalten. Die 
Trägerversammlung kontrolliert den Verwaltungsrat und beschließt über die mittel- 
und langfristige strategische Ausrichtung des ITVSHneu.
Um möglichst schnell Handlungsfähigkeit herzustellen, ist für den 10.01.2019 die 
konstituierende Sitzung der Gremien des ITVSHneu geplant. Für die entsprechende 
Einladung wird die Benennung der Mitglieder der Trägerversammlung benötigt.

Finanzielle Auswirkungen: 

Anlage/n: 


